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bürgerorientiert ▫ professionell ▫ rechtsstaatlich 

 

Die Ampel kennt doch jedes 
Kind…oder???? 

 Gelb ist nicht das verlängerte Grünlicht. 

 Bei Gelblicht ist anzuhalten. 

 Die Missachtung von Gelblicht kann mit Bußgeld geahndet werden. 

 Bei einem Rotlichtverstoß drohen ein Bußgeld, Fahrverbot und 

Punkte und es besteht eine große Gefahr für Leib und Leben anderer 

Verkehrsteilnehmer. 

 Seien sie ein Vorbild und fahren oder gehen Sie nur bei Grün über 

die Ampel. 

 Fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit auf eine 

Ampelkreuzung zu, um rechtzeitig reagieren zu können. 
 

Einzige Ausnahme: 
 

Eine gefahrlose Bremsung ist nicht mehr möglich 
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